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B ,rieht . 

des FinaJzausschusses 

über die Regierungsvorlage (624 4~r Beila
gen): Bundesgesetz betreffend die Anderung 
des Versicherungssteuergesetzes 1953 (Versi-

cherungssteuergesetz-Novelle 1988) I 

Mit dem gegenständlichen Gesetzentwurf wirCl 
aus budgetären Erwägungen - insbesondere zJr 
Finanzierung der geplanten Steuerreform - dJr 
Steuersatz für Sachversicherungen um 1,5% aJf 
10% angehoben. I 

Durch diese Maßnahme ist bei der Versiche
rungssteuer mit einem Mehraufkommen von runa 
500 Millionen Schilling pro Jahr zu rechnen, dem 
kein erhöhter Sach- oder Personalaufwand gegen
übersteht. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständlicheh 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 9. Juni 1988 ih 
Verhandlung genommen und am Beginn seindr 
Beratungen den Abgeordneten Schmidtmeier zurh 
Berichterstatter für den Ausschuß gewählt. Sodanh 
wurde beschlossen, zur Vorbehandlung des Gegeri
standes einen Unterausschuß einzusetzen. Dieserh 
gehörten von der Sozialistischen Partei ÖsterreicHs 
die Abgeordneten Mag. Brigitte E der e t, 
Dr. H ein d I, Elfriede K a r1, M r k v i c k ;1, 
Dr. Nowotny, Schmidtmeier, von dJr 
Österreichischen Volkspartei die Abgeordneten 
Dr. Fe urs te i n, Dipl.-Kfm. Dr. K e i m e I, 
Dr. Sc h ü s seI, Sc h war z böe k, Dipl.-Kfm. 
Dr. S te i d I, Dr. Tau s, von der Freiheitlicheh 
Partei Österreichs die Abgeordneten Dipl.-KfrrL 
Holger Bau e r, .Dr. G u ger bau e r sowie vorh 
Grünen Klub Abgeordneter Dr. Pi I z an. I 

Der Unterausschuß hat den Entwurf in seiner 
konstituierenden Sitzung am 9. Juni 1988 sowie ih 

Kuba 

Berichterstatter 

den Sitzungen am 14. Juni und 29. Juni 1988 bera
ten. Im Zuge der Unterausschußberatungen wurde 
über den Gegenstand kein Einvernehmen erzielt. 

Nach einem mündlichen Bericht durch den 
Unterausschußobmann über die Beratungen hat der 
Finanzausschuß den Antrag in seiner Sitzung am 
30. Juni 1988 in Verhandlung genommen. An der 
Debatte beteiligten sich die Abgeordneten Elfriede . 
K a rI, Dr. S eh ü s seI, Sc h m i d t me i e r, 
Dipl.-Kfm. Holger Bau er sowie der Bundesmi
nister für Finanzen Dipl.-Kfm. La ein a. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwuf 
unter Berücksichtigung eines Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Elfriede Kar I und Dr. 
S c h ü s seI mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Diesem Antrag war folgende Begründung beige
geben: 

Die Realisierung der geplanten Abfertigungsver
sicherung würde zu einer zweimaligen Versiche
rungssteuerpflicht führen, weil die Kammern 
gegenüber ihren Mitgliedern als Versicherer auftre
ten und für einen Teil der Risken ihrerseits eine 
Rückdeckungsversicherung bei inländischen Versi
cherungsunternehmen abschließen. Die vorgeschla
gene Gesetzesänderung gewährleistet, daß die Ver
sicherungssteuer nur einmal anfällt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem angeschlossenen Gesetzentwurf die ver- • ~ 
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. I. 

Wien, 1988 06 30 

Dr. Nowotny 

Obmann 
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2 676 der Beilagen 

Bundesgesetz vom xx. xxxxxx betref
fend die Änderung des Versicherungssteuerge
setzes 1953 (VersicheCQngssteuergesetz

Novelle 1988) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Versicherungssteuergesetz 1953, BGBI. 
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 587/1983, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 4 Abs. 1 wird nach der Z 8 der Punkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 9 
angefügt: 

,,9. für Versicherungen, die die Kammern der 
gewerblichen Wirtschaft und sonstige Kam
mern der selbständig Erwerbstätigen für die 
gesetzlich oder kollektivvertraglich geregelten 

\ 

Abfertigungsansprüche der Dienstnehmer 
ihrer Mitglieder eingehen, soweit die Kam
mern hinsichtlich dieser Abfertigungsansprü
che gegenüber ihren Mitgliedern selbst Versi
cherer sind." 

2. Im § 6 Abs. 1 Z 3 wird der Steuetsatz 
,,8,5 vH" durch ,,10 vH" ersetzt." 

Artikel 11 

(1) Art. I Z 1 tritt mit 1. Juli 1988 in Kraft. 

(2) Art. I Z 2 ist auf alle Zahlungen von Versi
cherungsentgelten anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1988 fällig werden. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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